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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 1. (1) bis (3) … § 1. (1) bis (3) … 
(4) Auf Antrag werden auch Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, als unbeschränkt steuerpflichtig 
behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 98 haben. Dies 
gilt nur, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90% der 
österreichischen Einkommensteuer unterliegen oder wenn die nicht der 
österreichischen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 
11 693 Euro betragen. Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt besteuert 
werden dürfen, gelten in diesem Zusammenhang als nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegend. Die Höhe der nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte ist durch eine Bescheinigung der 
zuständigen ausländischen Abgabenbehörde nachzuweisen. 

(4) Auf Antrag werden auch Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, als unbeschränkt steuerpflichtig 
behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 98 haben. Dies 
gilt nur, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90% der 
österreichischen Einkommensteuer unterliegen oder wenn die nicht der 
österreichischen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 
12 816 Euro betragen. Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt besteuert 
werden dürfen, gelten in diesem Zusammenhang als nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegend. Die Höhe der nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte ist durch eine Bescheinigung der 
zuständigen ausländischen Abgabenbehörde nachzuweisen. 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 
§ 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: § 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: 

 1. bis 12. …  1. bis 12. … 
 13.  13. 
 a) Der geldwerte Vorteil aus  a) Der geldwerte Vorteil aus 
 – der Benützung von Einrichtungen und Anlagen (beispielsweise 

Erholungs- und Kurheime, Kindergärten, Betriebsbibliotheken, 
Sportanlagen, betriebsärztlicher Dienst) und 

 – der Benützung von Einrichtungen und Anlagen (beispielsweise 
Erholungs- und Kurheime, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen, 
betriebsärztlicher Dienst) und 

 – zielgerichteter, wirkungsorientierter Gesundheitsförderung 
(Salutogenese) und Prävention, soweit diese vom Leistungsangebot 
der gesetzlichen Krankenversicherung erfasst sind, sowie 
Impfungen, 

 – zielgerichteter, wirkungsorientierter Gesundheitsförderung 
(Salutogenese) und Prävention, soweit diese vom Leistungsangebot 
der gesetzlichen Krankenversicherung erfasst sind, sowie 
Impfungen, 

die der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen 
seiner Arbeitnehmer zur Verfügung stellt. 

die der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen 
seiner Arbeitnehmer zur Verfügung stellt. 

 b) Zuschüsse des Arbeitgebers für die Betreuung von Kindern bis 
höchstens 1 000 Euro pro Kind und Kalenderjahr, die der Arbeitgeber 

 b) Zuschüsse des Arbeitgebers für die Betreuung von Kindern bis 
höchstens 2 000 Euro pro Kind und Kalenderjahr, die der Arbeitgeber 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmer 
gewährt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmer 
gewährt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 – Die Betreuung betrifft ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1, für das 
dem Arbeitnehmer selbst der Kinderabsetzbetrag (§ 33 Abs. 3) für 
mehr als sechs Monate im Kalenderjahr zusteht. 

 – Die Betreuung betrifft ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1, für das 
dem Arbeitnehmer selbst der Kinderabsetzbetrag (§ 33 Abs. 3) für 
mehr als sechs Monate im Kalenderjahr zusteht. 

 – Das Kind hat zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet. 

 – Das Kind hat zu Beginn des Kalenderjahres das vierzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet. 

 – Die Betreuung erfolgt in einer öffentlichen institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung oder in einer privaten institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung, die den landesgesetzlichen 
Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtungen entspricht, oder 
durch eine pädagogisch qualifizierte Person, ausgenommen 
haushaltszugehörige Angehörige. 

 – Die Betreuung erfolgt in einer öffentlichen institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung oder in einer privaten institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung, die den landesgesetzlichen 
Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtungen entspricht, oder 
durch eine pädagogisch qualifizierte Person, ausgenommen 
haushaltszugehörige Angehörige. 

 – Der Zuschuss wird direkt an die Betreuungsperson, direkt an die 
Kinderbetreuungseinrichtung oder in Form von Gutscheinen 
geleistet, die nur bei institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst werden können. 

 – Der Zuschuss wird direkt an die Betreuungsperson, direkt an die 
Kinderbetreuungseinrichtung oder in Form von Gutscheinen 
geleistet, die nur bei institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst werden können, oder es 
werden die nachgewiesenen Kosten für die Kinderbetreuung vom 
Arbeitgeber ganz oder teilweise ersetzt. 

  c) Der geldwerte Vorteil aus der Benützung einer arbeitgebereigenen 
elementaren Bildungseinrichtung, die durch alle Arbeitnehmer oder 
bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern sowie durch betriebsfremde 
Personen genutzt werden kann. 

 – Der Arbeitnehmer erklärt dem Arbeitgeber unter Anführung der 
Versicherungsnummer (§ 31 ASVG) oder der Kennnummer der 
Europäischen Krankenversicherungskarte (§ 31a ASVG) des Kindes, dass 
die Voraussetzungen für einen Zuschuss vorliegen und er selbst von 
keinem anderen Arbeitgeber einen Zuschuss für dieses Kind erhält. Der 
Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers zum Lohnkonto (§ 76) 
zu nehmen. Änderungen der Verhältnisse muss der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber innerhalb eines Monats melden. Ab dem Zeitpunkt dieser 
Meldung hat der Arbeitgeber die geänderten Verhältnisse zu 
berücksichtigen. 

 – Der Arbeitnehmer erklärt dem Arbeitgeber unter Anführung der 
Versicherungsnummer (§ 31 ASVG) oder der Kennnummer der 
Europäischen Krankenversicherungskarte (§ 31a ASVG) des Kindes, dass 
die Voraussetzungen für einen Zuschuss vorliegen und er selbst von 
keinem anderen Arbeitgeber einen Zuschuss für dieses Kind erhält. Der 
Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers zum Lohnkonto (§ 76) 
zu nehmen. Änderungen der Verhältnisse muss der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber innerhalb eines Monats melden. Ab dem Zeitpunkt dieser 
Meldung hat der Arbeitgeber die geänderten Verhältnisse zu 
berücksichtigen. 

 14. bis 41. …  14. bis 41. … 
(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
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Gewinn Gewinn 

§ 4. (1) bis (3b) … § 4. (1) bis (3b) … 
(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den 

Betrieb veranlaßt sind. Betriebsausgaben sind jedenfalls: 
(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den 

Betrieb veranlaßt sind. Betriebsausgaben sind jedenfalls: 
 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
 8. Das Arbeitsplatzpauschale für Aufwendungen aus der betrieblichen 

Nutzung der Wohnung nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 
 8. Das Arbeitsplatzpauschale für Aufwendungen aus der betrieblichen 

Nutzung der Wohnung nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 
 a) …  a) … 
 b) Das Arbeitsplatzpauschale beträgt für ein Wirtschaftsjahr:  b) Das Arbeitsplatzpauschale beträgt für ein Wirtschaftsjahr: 
 – 1 200 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr keine 

anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 
11 693 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein 
anderer Raum zur Verfügung steht. Mit diesem 
Arbeitsplatzpauschale werden sämtliche Aufwendungen, die aus 
der betrieblichen Nutzung der Wohnung entstehen, berücksichtigt. 

 – 1 200 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr keine 
anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 
12 816 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein 
anderer Raum zur Verfügung steht. Mit diesem 
Arbeitsplatzpauschale werden sämtliche Aufwendungen, die aus 
der betrieblichen Nutzung der Wohnung entstehen, berücksichtigt. 

 – 300 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr andere 
Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 
11 693 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein 
anderer Raum zur Verfügung steht. Neben diesem 
Arbeitsplatzpauschale sind nur Aufwendungen und Ausgaben für 
ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch, 
Drehstuhl, Beleuchtung) eines in der Wohnung eingerichteten 
Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro (Höchstbetrag pro 
Kalenderjahr) nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 Z 7a lit. a zweiter und 
dritter Satz abzugsfähig. Stehen derartige Ausgaben auch mit 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in Zusammenhang, sind 
sie zur Gänze entweder als Werbungskosten oder als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen; eine Aufteilung hat zu 
unterbleiben. 

 – 300 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr andere 
Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 
12 816 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein 
anderer Raum zur Verfügung steht. Neben diesem 
Arbeitsplatzpauschale sind nur Aufwendungen und Ausgaben für 
ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch, 
Drehstuhl, Beleuchtung) eines in der Wohnung eingerichteten 
Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro (Höchstbetrag pro 
Kalenderjahr) nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 Z 7a lit. a zweiter und 
dritter Satz abzugsfähig. Stehen derartige Ausgaben auch mit 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in Zusammenhang, sind 
sie zur Gänze entweder als Werbungskosten oder als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen; eine Aufteilung hat zu 
unterbleiben. 

Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr oder bei Wegfall einer Voraussetzung 
der lit. a ist für jeden Monat ein Zwölftel des maßgebenden 
Pauschalbetrages anzusetzen. 

Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr oder bei Wegfall einer Voraussetzung 
der lit. a ist für jeden Monat ein Zwölftel des maßgebenden 
Pauschalbetrages anzusetzen. 

 c) …  c) … 
 9. …  9. … 
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(5) bis (12) … (5) bis (12) … 

Gewinnfreibetrag Gewinnfreibetrag 
§ 10. (1) Bei natürlichen Personen kann bei der Gewinnermittlung eines 

Betriebes ein Gewinnfreibetrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewinnmindernd geltend gemacht werden: 

§ 10. (1) Bei natürlichen Personen kann bei der Gewinnermittlung eines 
Betriebes ein Gewinnfreibetrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewinnmindernd geltend gemacht werden: 

 1. …  1. … 
 2. Der Gewinnfreibetrag beträgt:  2. Der Gewinnfreibetrag beträgt: 
 – Für die ersten 30 000 Euro der Bemessungsgrundlage……...15 %,  – Für die ersten 33 000 Euro der Bemessungsgrundlage……...15 %, 
 – für die nächsten 145 000 Euro der Bemessungsgrundlage….13 %,  – für die nächsten 145 000 Euro der Bemessungsgrundlage….13 %, 
 – für die nächsten 175 000 Euro der Bemessungsgrundlage…...7 %,  – für die nächsten 175 000 Euro der Bemessungsgrundlage…...7 %, 
 – für die nächsten 230 000 Euro der Bemessungsgrundlage…4,5 %,  – für die nächsten 230 000 Euro der Bemessungsgrundlage…4,5 %, 
insgesamt somit höchstens 45 950 Euro im Veranlagungsjahr. insgesamt somit höchstens 46 400 Euro im Veranlagungsjahr. 
 3. Bis zu einer Bemessungsgrundlage von 30 000 Euro, höchstens daher mit 

4 500 Euro, steht der Gewinnfreibetrag dem Steuerpflichtigen für jedes 
Veranlagungsjahr einmal ohne Investitionserfordernis zu 
(Grundfreibetrag). 

 3. Bis zu einer Bemessungsgrundlage von 33 000 Euro, höchstens daher mit 
4 950 Euro, steht der Gewinnfreibetrag dem Steuerpflichtigen für jedes 
Veranlagungsjahr einmal ohne Investitionserfordernis zu 
(Grundfreibetrag). 

 4. Übersteigt die Bemessungsgrundlage 30 000 Euro, steht ein 
investitionsbedingter Gewinnfreibetrag insoweit zu, als er durch 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten begünstigter Wirtschaftsgüter 
gemäß Abs. 3 gedeckt ist. 

 4. Übersteigt die Bemessungsgrundlage 33 000 Euro, steht ein 
investitionsbedingter Gewinnfreibetrag insoweit zu, als er durch 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten begünstigter Wirtschaftsgüter 
gemäß Abs. 3 gedeckt ist. 

 5. und 6. …  5. und 6. … 
 7. Erzielt der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren Betrieben und 

übersteigt die Bemessungsgrundlage in Summe den Betrag von 
30 000 Euro, ist wie folgt vorzugehen: 

 7. Erzielt der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren Betrieben und 
übersteigt die Bemessungsgrundlage in Summe den Betrag von 
33 000 Euro, ist wie folgt vorzugehen: 

 – Es ist auf Basis der Bemessungsgrundlage das höchstmögliche 
Ausmaß des dem Steuerpflichtigen insgesamt zustehenden 
Gewinnfreibetrages nach Z 2 zu ermitteln und ein 
Durchschnittssatz (Gewinnfreibetrag dividiert durch die 
Bemessungsgrundlage) zu bilden. 

 – Es ist auf Basis der Bemessungsgrundlage das höchstmögliche 
Ausmaß des dem Steuerpflichtigen insgesamt zustehenden 
Gewinnfreibetrages nach Z 2 zu ermitteln und ein 
Durchschnittssatz (Gewinnfreibetrag dividiert durch die 
Bemessungsgrundlage) zu bilden. 

 – Dieser Gewinnfreibetrag ist unter Anwendung des 
Durchschnittssatzes auf die einzelnen Betriebe aufzuteilen. 

 – Dieser Gewinnfreibetrag ist unter Anwendung des 
Durchschnittssatzes auf die einzelnen Betriebe aufzuteilen. 
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 – Danach ist der Grundfreibetrag nach Wahl des Steuerpflichtigen 

zuzuordnen; wird von diesem Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht, 
ist der Grundfreibetrag im Verhältnis der Gewinne zuzuordnen. 

 – Danach ist der Grundfreibetrag nach Wahl des Steuerpflichtigen 
zuzuordnen; wird von diesem Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht, 
ist der Grundfreibetrag im Verhältnis der Gewinne zuzuordnen. 

Betriebe, deren Gewinn pauschal ermittelt wird, können höchstens mit einem 
Gewinn von 30 000 Euro bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
berücksichtigt werden. 

Betriebe, deren Gewinn pauschal ermittelt wird, können höchstens mit einem 
Gewinn von 33 000 Euro bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
berücksichtigt werden. 

(2) Bei Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
anzusehen sind, können nur die Gesellschafter den Gewinnfreibetrag im Sinne des 
Abs. 1 in Anspruch nehmen. Sowohl der Grundfreibetrag als auch der 
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag, höchstens jedoch 45 950 Euro (Abs. 1), 
sind bei den Mitunternehmern mit einem der Gewinnbeteiligung entsprechenden 
Teilbetrag anzusetzen. Hält der Mitunternehmer die Beteiligung im 
Betriebsvermögen eines Betriebes, kann der Gewinnfreibetrag nur bei Ermittlung 
des Gewinnes dieses Betriebes berücksichtigt werden. 

(2) Bei Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
anzusehen sind, können nur die Gesellschafter den Gewinnfreibetrag im Sinne des 
Abs. 1 in Anspruch nehmen. Sowohl der Grundfreibetrag als auch der 
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag, höchstens jedoch 46 400 Euro (Abs. 1), 
sind bei den Mitunternehmern mit einem der Gewinnbeteiligung entsprechenden 
Teilbetrag anzusetzen. Hält der Mitunternehmer die Beteiligung im 
Betriebsvermögen eines Betriebes, kann der Gewinnfreibetrag nur bei Ermittlung 
des Gewinnes dieses Betriebes berücksichtigt werden. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
Werbungskosten Werbungskosten 

§ 16. (1) Werbungskosten sind die Aufwendungen oder Ausgaben zur 
Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. Aufwendungen und 
Ausgaben für den Erwerb oder Wertminderungen von Wirtschaftsgütern sind nur 
insoweit als Werbungskosten abzugsfähig, als dies im folgenden ausdrücklich 
zugelassen ist. Hinsichtlich der durchlaufenden Posten ist § 4 Abs. 3 anzuwenden. 
Werbungskosten sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. 
Werbungskosten sind auch: 

§ 16. (1) Werbungskosten sind die Aufwendungen oder Ausgaben zur 
Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. Aufwendungen und 
Ausgaben für den Erwerb oder Wertminderungen von Wirtschaftsgütern sind nur 
insoweit als Werbungskosten abzugsfähig, als dies im folgenden ausdrücklich 
zugelassen ist. Hinsichtlich der durchlaufenden Posten ist § 4 Abs. 3 anzuwenden. 
Werbungskosten sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. 
Werbungskosten sind auch: 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
 7a. Ausgaben und Beträge eines Arbeitnehmers, der seine berufliche Tätigkeit 

in der Wohnung (im Homeoffice) erbringt und bei dem keine Ausgaben 
für ein Arbeitszimmer gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d berücksichtigt werden: 

 7a. Ausgaben und Beträge eines Arbeitnehmers, der seine berufliche Tätigkeit 
in der Wohnung (im Homeoffice) erbringt und bei dem keine Ausgaben 
für ein Arbeitszimmer gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d berücksichtigt werden: 

 a) Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere 
Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) eines in der Wohnung 
eingerichteten Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro (Höchstbetrag 
pro Kalenderjahr), wenn der Arbeitnehmer zumindest 26 Homeoffice-
Tage gemäß § 26 Z 9 lit. a im Kalenderjahr geleistet hat. Übersteigen 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt den 
Höchstbetrag, kann der Überschreitungsbetrag innerhalb des 

 a) Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere 
Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) eines in der Wohnung 
eingerichteten Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro (Höchstbetrag 
pro Kalenderjahr), wenn der Arbeitnehmer zumindest 26 Homeoffice-
Tage gemäß § 26 Z 9 lit. a im Kalenderjahr geleistet hat. Übersteigen 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt den 
Höchstbetrag, kann der Überschreitungsbetrag innerhalb des 
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Höchstbetrages jeweils ab dem Folgejahr bis zum Kalenderjahr 2023 
geltend gemacht werden. Z 8 ist nicht anzuwenden. 

Höchstbetrages jeweils ab dem Folgejahr geltend gemacht werden. Z 8 
ist nicht anzuwenden. 

 b) …  b) … 
 8. bis 10. …  8. bis 10. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Steuersätze und Steuerabsetzbeträge Steuersätze und Steuerabsetzbeträge 

§ 33. (1) Die Einkommensteuer beträgt jährlich § 33. (1) Die Einkommensteuer beträgt jährlich 
für die ersten 11 693 Euro 0% 
für Einkommensteile über 11 693 Euro bis 19 134 Euro 20% 
für Einkommensteile über 19 134 Euro bis 32 075 Euro 30% 
für Einkommensteile über 32 075 Euro bis 62 080 Euro 40% 
für Einkommensteile über 62 080 Euro bis 93 120 Euro 48% 
für Einkommensteile über 93 120 Euro 50% 

 

für die ersten 12 816 Euro 0% 
für Einkommensteile über 12 816 Euro bis 20 818 Euro 20% 
für Einkommensteile über 20 818 Euro bis 34 513 Euro 30% 
für Einkommensteile über 34 513 Euro bis 66 612 Euro 40% 
für Einkommensteile über 66 612 Euro bis 99 266 Euro 48% 
für Einkommensteile über 99 266 Euro 50% 

 

Für Einkommensteile über eine Million Euro beträgt der Steuersatz in den 
Kalenderjahren 2016 bis 2025 55%. 

Für Einkommensteile über eine Million Euro beträgt der Steuersatz in den 
Kalenderjahren 2016 bis 2025 55%. 

(1a) bis (3a) … (1a) bis (3a) … 
(4) Darüber hinaus stehen folgende Absetzbeträge zu, wenn sich das Kind 

ständig in einem Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz aufhält: 

(4) Darüber hinaus stehen folgende Absetzbeträge zu, wenn sich das Kind 
ständig in einem Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz aufhält: 

 1. Alleinverdienenden steht ein Alleinverdienerabsetzbetrag zu. Dieser 
beträgt jährlich 

 1. Alleinverdienenden steht ein Alleinverdienerabsetzbetrag zu. Dieser 
beträgt jährlich 

 – bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 520 Euro,  – bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 572 Euro, 
 – bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 704 Euro.  – bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 774 Euro. 

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 
Abs. 1) um jeweils 232 Euro jährlich. 

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 
Abs. 1) um jeweils 255 Euro jährlich. 

Alleinverdienende sind Steuerpflichtige mit mindestens einem Kind 
(§ 106 Abs. 1), die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 
oder eingetragene Partner sind und von ihren unbeschränkt 
steuerpflichtigen Ehegatten oder eingetragenen Partnern nicht dauernd 
getrennt leben oder die mehr als sechs Monate mit einer unbeschränkt 
steuerpflichtigen Person in einer Lebensgemeinschaft leben. Für 
Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs. 4 ist die unbeschränkte 
Steuerpflicht des Ehegatten oder eingetragenen Partners nicht erforderlich. 

Alleinverdienende sind Steuerpflichtige mit mindestens einem Kind 
(§ 106 Abs. 1), die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 
oder eingetragene Partner sind und von ihren unbeschränkt 
steuerpflichtigen Ehegatten oder eingetragenen Partnern nicht dauernd 
getrennt leben oder die mehr als sechs Monate mit einer unbeschränkt 
steuerpflichtigen Person in einer Lebensgemeinschaft leben. Für 
Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs. 4 ist die unbeschränkte 
Steuerpflicht des Ehegatten oder eingetragenen Partners nicht erforderlich. 
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Voraussetzung ist, dass der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte von 
höchstens 6 312 Euro jährlich erzielt. Die nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. a, 
weiters nach § 3 Abs. 1 Z 10, 11 und 32 und auf Grund zwischenstaatlicher 
oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfreien Einkünfte 
sind in diese Grenzen mit einzubeziehen. Andere steuerfreie Einkünfte 
sind nicht zu berücksichtigen. Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht nur 
einem der (Ehe-)Partner zu. Erfüllen beide (Ehe-)Partner die 
Voraussetzungen im Sinne der vorstehenden Sätze, hat jener (Ehe-)Partner 
Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag, der die höheren Einkünfte 
im Sinne der Z 1 erzielt. Haben beide (Ehe-)Partner keine oder gleich hohe 
Einkünfte im Sinne der Z 1, steht der Absetzbetrag dem 
haushaltsführenden (Ehe-)Partner zu. 

Voraussetzung ist, dass der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte von 
höchstens 6 937 Euro jährlich erzielt. Die nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. a, 
weiters nach § 3 Abs. 1 Z 10, 11 und 32 und auf Grund zwischenstaatlicher 
oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfreien Einkünfte 
sind in diese Grenzen mit einzubeziehen. Andere steuerfreie Einkünfte 
sind nicht zu berücksichtigen. Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht nur 
einem der (Ehe-)Partner zu. Erfüllen beide (Ehe-)Partner die 
Voraussetzungen im Sinne der vorstehenden Sätze, hat jener (Ehe-)Partner 
Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag, der die höheren Einkünfte 
im Sinne der Z 1 erzielt. Haben beide (Ehe-)Partner keine oder gleich hohe 
Einkünfte im Sinne der Z 1, steht der Absetzbetrag dem 
haushaltsführenden (Ehe-)Partner zu. 

 2. Alleinerziehenden steht ein Alleinerzieherabsetzbetrag zu. Dieser beträgt 
jährlich 

 2. Alleinerziehenden steht ein Alleinerzieherabsetzbetrag zu. Dieser beträgt 
jährlich 

 – bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 520 Euro,  – bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 572 Euro, 
 – bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 704 Euro.  – bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 774 Euro. 

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 
Abs. 1) um jeweils 232 Euro jährlich. Alleinerziehende sind 
Steuerpflichtige, die mit mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1) mehr als 
sechs Monate im Kalenderjahr nicht in einer Gemeinschaft mit einem 
(Ehe)Partner leben. 

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 
Abs. 1) um jeweils 255 Euro jährlich. Alleinerziehende sind 
Steuerpflichtige, die mit mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1) mehr als 
sechs Monate im Kalenderjahr nicht in einer Gemeinschaft mit einem 
(Ehe)Partner leben. 

 3. Steuerpflichtigen, die für ein Kind den gesetzlichen Unterhalt leisten, steht 
ein Unterhaltsabsetzbetrag von 31 Euro monatlich zu. Dabei gilt: 

 3. Steuerpflichtigen, die für ein Kind den gesetzlichen Unterhalt leisten, steht 
ein Unterhaltsabsetzbetrag von 35 Euro monatlich zu. Dabei gilt: 

 a) Der Unterhaltsabsetzbetrag steht zu, wenn das Kind nicht dem Haushalt 
des Steuerpflichtigen zugehört (§ 2 Abs. 5 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967) und weder ihm noch seinem von 
ihm nicht dauernd getrennt lebenden (Ehe-)Partner Familienbeihilfe für 
das Kind gewährt wird. 

 a) Der Unterhaltsabsetzbetrag steht zu, wenn das Kind nicht dem Haushalt 
des Steuerpflichtigen zugehört (§ 2 Abs. 5 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967) und weder ihm noch seinem von 
ihm nicht dauernd getrennt lebenden (Ehe-)Partner Familienbeihilfe für 
das Kind gewährt wird. 

 b) Leistet ein Steuerpflichtiger für mehr als ein nicht haushaltszugehöriges 
Kind den gesetzlichen Unterhalt, steht für das zweite Kind ein 
Absetzbetrag von 47 Euro und für jedes weitere Kind ein Absetzbetrag 
von jeweils 62 Euro monatlich zu. 

 b) Leistet ein Steuerpflichtiger für mehr als ein nicht haushaltszugehöriges 
Kind den gesetzlichen Unterhalt, steht für das zweite Kind ein 
Absetzbetrag von 52 Euro und für jedes weitere Kind ein Absetzbetrag 
von jeweils 69 Euro monatlich zu. 

 c) bis e) …  c) bis e) … 
(5) Bei Einkünften aus einem bestehenden Dienstverhältnis stehen folgende 

Absetzbeträge zu: 
(5) Bei Einkünften aus einem bestehenden Dienstverhältnis stehen folgende 

Absetzbeträge zu: 
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 1. Ein Verkehrsabsetzbetrag von 421 Euro jährlich.  1. Ein Verkehrsabsetzbetrag von 463 Euro jährlich. 
 2. Bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 erhöht sich 

der Verkehrsabsetzbetrag auf 726 Euro, wenn das Einkommen des 
Steuerpflichtigen 12 835 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Der 
erhöhte Verkehrsabsetzbetrag vermindert sich zwischen Einkommen von 
12 835 Euro und 13 676 Euro gleichmäßig einschleifend auf 421 Euro. 

 2. Bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 erhöht sich 
der Verkehrsabsetzbetrag auf 798 Euro, wenn das Einkommen des 
Steuerpflichtigen 14 106 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Der 
erhöhte Verkehrsabsetzbetrag vermindert sich zwischen Einkommen von 
14 106 Euro und 15 030 Euro gleichmäßig einschleifend auf 463 Euro. 

 3. Der Verkehrsabsetzbetrag gemäß Z 1 oder 2 erhöht sich um 684 Euro 
(Zuschlag), wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen 16 832 Euro im 
Kalenderjahr nicht übersteigt. Der Zuschlag vermindert sich zwischen 
Einkommen von 16 832 Euro und 25 774 Euro gleichmäßig einschleifend 
auf null. 

 3. Der Verkehrsabsetzbetrag gemäß Z 1 oder 2 erhöht sich um 752 Euro 
(Zuschlag), wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen 18 499 Euro im 
Kalenderjahr nicht übersteigt. Der Zuschlag vermindert sich zwischen 
Einkommen von 18 499 Euro und 28 326 Euro gleichmäßig einschleifend 
auf null. 

 4. …  4. … 
(6) … (6) … 

 1. Ein erhöhter Pensionistenabsetzbetrag steht zu, wenn  1. Ein erhöhter Pensionistenabsetzbetrag steht zu, wenn 
 – der Steuerpflichtige mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 

oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd 
getrennt lebt, 

 – der Steuerpflichtige mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 
oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd 
getrennt lebt, 

 – der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte im Sinne des Abs. 4 Z 1 von 
höchstens 2 315 Euro jährlich erzielt und 

 – der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte im Sinne des Abs. 4 Z 1 von 
höchstens 2 545 Euro jährlich erzielt und 

 – der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den 
Alleinverdienerabsetzbetrag hat. 

 – der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den 
Alleinverdienerabsetzbetrag hat. 

 2. Der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag beträgt 1 278 Euro, wenn die 
laufenden Pensionseinkünfte des Steuerpflichtigen 20 967 Euro im 
Kalenderjahr nicht übersteigen. Dieser Absetzbetrag vermindert sich 
gleichmäßig einschleifend zwischen zu versteuernden laufenden 
Pensionseinkünften von 20 967 Euro und 26 826 Euro auf null. 

 2. Der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag beträgt 1 405 Euro, wenn die 
laufenden Pensionseinkünfte des Steuerpflichtigen 23 043 Euro im 
Kalenderjahr nicht übersteigen. Dieser Absetzbetrag vermindert sich 
gleichmäßig einschleifend zwischen zu versteuernden laufenden 
Pensionseinkünften von 23 043 Euro und 29 482 Euro auf null. 

 3. Liegen die Voraussetzungen für einen erhöhten Pensionistenabsetzbetrag 
nach der Z 1 nicht vor, beträgt der Pensionistenabsetzbetrag 868 Euro. 
Dieser Absetzbetrag vermindert sich gleichmäßig einschleifend zwischen 
zu versteuernden laufenden Pensionseinkünften von 18 410 Euro und 
26 826 Euro auf null. 

 3. Liegen die Voraussetzungen für einen erhöhten Pensionistenabsetzbetrag 
nach der Z 1 nicht vor, beträgt der Pensionistenabsetzbetrag 954 Euro. 
Dieser Absetzbetrag vermindert sich gleichmäßig einschleifend zwischen 
zu versteuernden laufenden Pensionseinkünften von 20 233 Euro und 
29 482 Euro auf null. 

(7) Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die (7) Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die 
 – zumindest an 30 Tagen im Kalenderjahr steuerpflichtige Einkünfte 

gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 erzielen, oder 
 – zumindest an 30 Tagen im Kalenderjahr steuerpflichtige Einkünfte 

gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 erzielen, oder 
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 – ganzjährig Leistungen nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz 

(KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001, oder Pflegekarenzgeld bezogen haben, 
 – im gesamten Kalenderjahr nur Leistungen nach dem 

Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001, 
Wochengeld oder Pflegekarenzgeld bezogen haben, 

nach Abs. 1 eine Einkommensteuer unter 550 Euro, gilt bei Vorhandensein eines 
Kindes (§ 106 Abs. 1) Folgendes: 

nach Abs. 1 eine Einkommensteuer unter 700 Euro, gilt bei Vorhandensein eines 
Kindes (§ 106 Abs. 1) Folgendes: 

Die Differenz zwischen 550 Euro und der Einkommensteuer nach Abs. 1 ist als 
Kindermehrbetrag zu erstatten, wenn 

Die Differenz zwischen 700 Euro und der Einkommensteuer nach Abs. 1 ist als 
Kindermehrbetrag zu erstatten, wenn 

 a) der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht oder  a) der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht oder 
 b) sich auch beim (Ehe)Partner gemäß § 106 Abs. 3, der Einkünfte gemäß § 2 

Abs. 3 Z 1 bis 4 erzielt, eine Einkommensteuer nach Abs. 1 unter 
550 Euro ergibt; in diesem Fall hat nur der Familienbeihilfeberechtigte 
Anspruch auf den Kindermehrbetrag. 

 b) sich auch beim (Ehe)Partner gemäß § 106 Abs. 3, der Einkünfte gemäß § 2 
Abs. 3 Z 1 bis 4 erzielt, eine Einkommensteuer nach Abs. 1 unter 
700 Euro ergibt; in diesem Fall hat nur der Familienbeihilfeberechtigte 
Anspruch auf den Kindermehrbetrag. 

Dieser Betrag erhöht sich für jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um den Betrag von 
550 Euro. 

Dieser Betrag erhöht sich für jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um den Betrag von 
700 Euro. 

 (8) 1. Ergibt sich nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer unter null, ist 
insoweit der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der 
Alleinerzieherabsetzbetrag zu erstatten. 

 (8) 1. Ergibt sich nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer unter null, ist 
insoweit der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der 
Alleinerzieherabsetzbetrag zu erstatten. 

 2. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den 
Verkehrsabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer 
unter null, sind 55% der Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 3 
lit. a (ausgenommen Betriebsratsumlagen) und des § 16 Abs. 1 Z 4 und 
5, höchstens aber 421 Euro jährlich rückzuerstatten (SV-
Rückerstattung). Bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf ein 
Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 haben, sind höchstens 
526 Euro rückzuerstatten. Bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den 
Zuschlag gemäß Abs. 5 Z 3 haben, ist der maximale Betrag der SV-
Rückerstattung um 684 Euro zu erhöhen (SV-Bonus). 

 2. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den 
Verkehrsabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer 
unter null, sind 55% der Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 3 
lit. a (ausgenommen Betriebsratsumlagen) und des § 16 Abs. 1 Z 4 und 
5, höchstens aber 463 Euro jährlich rückzuerstatten (SV-
Rückerstattung). Bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf ein 
Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 haben, sind höchstens 
579 Euro rückzuerstatten. Bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den 
Zuschlag gemäß Abs. 5 Z 3 haben, ist der maximale Betrag der SV-
Rückerstattung um 752 Euro zu erhöhen (SV-Bonus). 

 3. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den (erhöhten) 
Pensionistenabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 und 2 eine 
Einkommensteuer unter null, sind 80% der Werbungskosten im Sinne 
des § 16 Abs. 1 Z 4, höchstens aber 579 Euro jährlich, rückzuerstatten 
(SV-Rückerstattung). Die Rückerstattung vermindert sich um 
steuerfreie Zulagen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 lit. f. 

 3. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den (erhöhten) 
Pensionistenabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 und 2 eine 
Einkommensteuer unter null, sind 80% der Werbungskosten im Sinne 
des § 16 Abs. 1 Z 4, höchstens aber 637 Euro jährlich, rückzuerstatten 
(SV-Rückerstattung). Die Rückerstattung vermindert sich um 
steuerfreie Zulagen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 lit. f. 

 4. und 5. …  4. und 5. … 
(10) und (11) … (10) und (11) … 
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Außergewöhnliche Belastung Außergewöhnliche Belastung 

§ 34. (1) bis (3) … § 34. (1) bis (3) … 
(4) Die Belastung beeinträchtigt wesentlich die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, soweit sie einen vom Steuerpflichtigen von seinem 
Einkommen (§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 5) vor Abzug der 
außergewöhnlichen Belastungen zu berechnenden Selbstbehalt übersteigt. Der 
Selbstbehalt beträgt bei einem Einkommen 

(4) Die Belastung beeinträchtigt wesentlich die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, soweit sie einen vom Steuerpflichtigen von seinem 
Einkommen (§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 5) vor Abzug der 
außergewöhnlichen Belastungen zu berechnenden Selbstbehalt übersteigt. Der 
Selbstbehalt beträgt bei einem Einkommen 

von höchstens 7 300 Euro  .................................................  .............................  6%. von höchstens 7 300 Euro  ..................................................  ............................  6%. 
mehr als 7 300 Euro bis 14 600 Euro  ................................  .............................  8%. mehr als 7 300 Euro bis 14 600 Euro  .................................  ............................  8%. 
mehr als 14 600 Euro bis 36 400 Euro  ..............................  ...........................  10%. mehr als 14 600 Euro bis 36 400 Euro  ...............................  ..........................  10%. 
mehr als 36 400 Euro  ........................................................  ...........................  12%. mehr als 36 400 Euro  .........................................................  ..........................  12%. 
Der Selbstbehalt vermindert sich um je einen Prozentpunkt Der Selbstbehalt vermindert sich um je einen Prozentpunkt 
 – wenn dem Steuerpflichtigen der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der 

Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht 
 – wenn dem Steuerpflichtigen der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der 

Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht 
 – wenn dem Steuerpflichtigen kein Alleinverdiener- oder 

Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, er aber mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-
)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünfte im 
Sinne des § 33 Abs. 4 Z 1 von höchstens 6 312 Euro jährlich erzielt 

 – wenn dem Steuerpflichtigen kein Alleinverdiener- oder 
Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, er aber mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-
)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünfte im 
Sinne des § 33 Abs. 4 Z 1 von höchstens 6 937 Euro jährlich erzielt 

 – für jedes Kind (§ 106).  – für jedes Kind (§ 106). 
(5) bis (8) … (5) bis (8) … 

Behinderte Behinderte 
§ 35. (1) Hat der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen § 35. (1) Hat der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen 

 – durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung,  – durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung, 
 – bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 

Behinderung des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3), 
 – bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 

Behinderung des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3), 
 – ohne Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 

Behinderung des (Ehe-)Partners, wenn er mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-
)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünfte im 
Sinne des § 33 Abs. 4 Z 1 von höchstens 6 312 Euro jährlich erzielt, 

 – ohne Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 
Behinderung des (Ehe-)Partners, wenn er mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-
)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünfte im 
Sinne des § 33 Abs. 4 Z 1 von höchstens 6 937 Euro jährlich erzielt, 
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 – durch eine Behinderung eines Kindes (§ 106 Abs. 1 und 2), für das keine 

erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 

 – durch eine Behinderung eines Kindes (§ 106 Abs. 1 und 2), für das keine 
erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 

und erhält weder der Steuerpflichtige noch sein (Ehe-)Partner noch sein Kind eine 
pflegebedingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder 
Blindenzulage), so steht ihm jeweils ein Freibetrag (Abs. 3) zu. 

und erhält weder der Steuerpflichtige noch sein (Ehe-)Partner noch sein Kind eine 
pflegebedingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder 
Blindenzulage), so steht ihm jeweils ein Freibetrag (Abs. 3) zu. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 
Steuererklärungspflicht Steuererklärungspflicht 

§ 42. (1) Der unbeschränkt Steuerpflichtige hat eine Steuererklärung für das 
abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) abzugeben, wenn 

§ 42. (1) Der unbeschränkt Steuerpflichtige hat eine Steuererklärung für das 
abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) abzugeben, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten 

sind, mehr als 11 693 Euro betragen hat; liegen die Voraussetzungen des 
§ 41 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 oder 16 vor, so besteht 
Erklärungspflicht dann, wenn das zu veranlagende Einkommen mehr als 
12 756 Euro betragen hat, oder 

 3. das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten 
sind, mehr als 12 816 Euro betragen hat; liegen die Voraussetzungen des 
§ 41 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 oder 16 vor, so besteht 
Erklärungspflicht dann, wenn das zu veranlagende Einkommen mehr als 
13 981 Euro betragen hat, oder 

 4. und 5. …  4. und 5. … 
Die Übermittlung der Steuererklärung hat elektronisch zu erfolgen. Ist dem 
Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung der Steuererklärung mangels 
technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat die Übermittlung der 
Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks zu erfolgen. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der 
elektronischen Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In 
der Verordnung kann vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige einer 
bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

Die Übermittlung der Steuererklärung hat elektronisch zu erfolgen. Ist dem 
Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung der Steuererklärung mangels 
technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat die Übermittlung der 
Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks zu erfolgen. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der 
elektronischen Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In 
der Verordnung kann vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige einer 
bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

(2) Der beschränkt Steuerpflichtige hat eine Steuererklärung über die 
inländischen Einkünfte für das abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) 
abzugeben, wenn er vom Finanzamt dazu aufgefordert wird oder wenn die 
gesamten inländischen Einkünfte, die gemäß § 102 zur Einkommensteuer zu 
veranlagen sind, mehr als 2 126 Euro betragen. 

(2) Der beschränkt Steuerpflichtige hat eine Steuererklärung über die 
inländischen Einkünfte für das abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) 
abzugeben, wenn er vom Finanzamt dazu aufgefordert wird oder wenn die 
gesamten inländischen Einkünfte, die gemäß § 102 zur Einkommensteuer zu 
veranlagen sind, mehr als 2 331 Euro betragen. 

Besteuerung bestimmter Zulagen und Zuschläge Besteuerung bestimmter Zulagen und Zuschläge 
§ 68. (1) Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie Zuschläge für 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und mit diesen Arbeiten 
§ 68. (1) Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie Zuschläge für 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und mit diesen Arbeiten 
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zusammenhängende Überstundenzuschläge sind insgesamt bis 360 Euro monatlich 
steuerfrei. 

zusammenhängende Überstundenzuschläge sind insgesamt bis 400 Euro monatlich 
steuerfrei. 

(2) Zusätzlich zu Abs. 1 sind Zuschläge für die ersten zehn Überstunden im 
Monat im Ausmaß von höchstens 50% des Grundlohnes, insgesamt höchstens 
jedoch 86 Euro monatlich, steuerfrei. 

(2) Zusätzlich zu Abs. 1 sind Zuschläge für die ersten zehn Überstunden im 
Monat im Ausmaß von höchstens 50% des Grundlohnes, insgesamt höchstens 
jedoch 120 Euro monatlich, steuerfrei. 

(3) bis (9) … (3) bis (9) … 
Steuerabzug in besonderen Fällen Steuerabzug in besonderen Fällen 

§ 99. (1) und (1a) … § 99. (1) und (1a) … 
(2) (2) 

 1. …  1. … 
 2. Mit den Einnahmen (Betriebseinnahmen) unmittelbar zusammenhängende 

Ausgaben (Betriebsausgaben oder Werbungskosten) können vom vollen 
Betrag der Einnahmen (Betriebseinnahmen) abgezogen werden, wenn sie 
ein in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes ansässiger beschränkt Steuerpflichtiger 
vor dem Zufließen der Einkünfte dem Schuldner der Einkünfte schriftlich 
mitgeteilt hat. Ist der Empfänger der als Ausgaben geltend gemachten 
Beträge beschränkt steuerpflichtig und übersteigen die Ausgaben beim 
Empfänger den Betrag von 2 126 Euro, ist ein Abzug vom vollen Betrag 
der Einnahmen nicht zulässig, wenn die steuerliche Erfassung beim 
Empfänger zur inländischen Besteuerung nicht ausreichend sichergestellt 
ist. 

 2. Mit den Einnahmen (Betriebseinnahmen) unmittelbar zusammenhängende 
Ausgaben (Betriebsausgaben oder Werbungskosten) können vom vollen 
Betrag der Einnahmen (Betriebseinnahmen) abgezogen werden, wenn sie 
ein in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes ansässiger beschränkt Steuerpflichtiger 
vor dem Zufließen der Einkünfte dem Schuldner der Einkünfte schriftlich 
mitgeteilt hat. Ist der Empfänger der als Ausgaben geltend gemachten 
Beträge beschränkt steuerpflichtig und übersteigen die Ausgaben beim 
Empfänger den Betrag von 2 331 Euro, ist ein Abzug vom vollen Betrag 
der Einnahmen nicht zulässig, wenn die steuerliche Erfassung beim 
Empfänger zur inländischen Besteuerung nicht ausreichend sichergestellt 
ist. 

(3) … (3) … 
Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger 

§ 102. (1) und (2) … § 102. (1) und (2) … 
(3) Die Einkommensteuer ist bei beschränkt Steuerpflichtigen gemäß § 33 

Abs. 1 mit der Maßgabe zu berechnen, dass dem Einkommen ein Betrag von 
9 567 Euro hinzuzurechnen ist. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn angesetzte 
Absetzbeträge sind zu berücksichtigen. 

(3) Die Einkommensteuer ist bei beschränkt Steuerpflichtigen gemäß § 33 
Abs. 1 mit der Maßgabe zu berechnen, dass dem Einkommen ein Betrag von 
10 486 Euro hinzuzurechnen ist. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn angesetzte 
Absetzbeträge sind zu berücksichtigen. 

§ 124b. § 124b. 
 1. bis 374. …  1. bis 374. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 375. § 16 Abs. 1 Z 7a, § 26 Z 9 und § 41 Abs. 1 Z 13 treten mit 1. Jänner 2024 

außer Kraft. § 16 Abs. 1 Z 7 und § 16 Abs. 3 in der Fassung des BGBl. I 
Nr. 52/2021 treten mit 1. Jänner 2024 außer Kraft; § 16 Abs. 1 Z 7 und 
§ 16 Abs. 3 in der Fassung vor BGBl. I Nr. 52/2021 treten mit 1. Jänner 
2024 wieder in Kraft. 

 

 376. bis 436. …  376. bis 436. … 
  437. § 1 Abs. 4, § 3 Abs. 1 Z 13, § 4 Abs. 4 Z 8 lit. b, § 16 Abs. 1 Z 7a lit. a, § 33 

Abs. 1, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 7 und Abs. 8, § 34 Abs. 4, § 35 Abs. 1, 
§ 42 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2, § 99 Abs. 2 Z 2 und § 102 Abs. 3 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 sind erstmalig 
anzuwenden, wenn 

  – die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2024, 

  – die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben wird 
oder durch Veranlagung festgesetzt wird, für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2023 enden. 

  438. § § 10 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 ist erstmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 beginnen. 

  439. § 33 Abs. 7, mit Ausnahme der Erhöhung des Betrages, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 ist erstmalig anzuwenden, wenn 

 – die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2023, 

 – die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben wird 
oder durch Veranlagung festgesetzt wird, für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2022 enden. 

  440. 
  a) § 68 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I 

Nr. xx/2023, ist erstmalig für Lohnzahlungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 enden. 

  b) Abweichend von lit. a sind im Anwendungsbereich des § 68 Abs. 2 für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen 
und vor dem 1. Jänner 2026 enden, die Zuschläge für die ersten 18 
Überstunden im Monat im Ausmaß von höchstens 50% des 
Grundlohnes, insgesamt höchstens jedoch 200 Euro, steuerfrei. Der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesminister für Finanzen hat die Auswirkungen der Maßnahme 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Arbeitsmarkt sowie der Verteilung 
hinsichtlich Geschlecht, Branchen und Einkommensgruppen im Jahr 
2025 zu evaluieren. 
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